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a) § 1 A bs. 2 N r. 2 Sch w arzA rbG  enthält das Verbot zum  A b 
schluss eines W erkvertrages, wenn dieser Regelungen enthält, 
die dazu dienen, dass eine Vertragspartei als Steuerpflichtige 
ihre sich aufgrund der nach dem  Vertrag geschuldeten W erk
leistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht erfüllt.
b) D as Verbot führt jedenfalls dann zur N ichtigkeit des Ver
trages gemäß § 134 B G B , wenn der Unternehm er vorsätzlich 
hiergegen verstößt und der Besteller den Verstoß des U nter
nehm ers kennt und bew usst zum  eigenen Vorteil ausnutzt.
c) M ängelansprüche des Bestellers bestehen in diesem  Fall
grundsätzlich nicht.................................................................................  141

D em  H auptunternehm er steht das Leistungsverw eigerungs
recht wegen Mängeln der W erkleistung des N achunterneh
mers grundsätzlich unabhängig davon zu, ob er die gleiche 
Leistung seinem Besteller versprochen und geleistet hat, 
und auch unabhängig davon, ob der Besteller ihm zustehende 
Ansprüche seinerseits geltend macht............................................... 150

a) N ach  U m setzung des Art. 6 A bs. 2 Buchst, a der Richtlinie 
2005/29 /E G  ins deutsche Recht besteht der lauterkeitsrecht
liche Schutz aus § 5 A bs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 5 A bs. 2 U W G  
neben dem  individualrechtlichen Schutz aus dem M arken
recht.
b) An dem  G rundsatz, dass in Fällen der Irreführung eine 
Verwirkung des U nterlassungsanspruchs im Allgem einen 
ausscheidet, w ird jedenfalls für die Fallgruppe der Irrefüh
rung über die betriebliche H erkunft gemäß § 5 A bs. 1 Satz 2 
N r. 1 U W G  nicht festgehalten.
c) Sow eit N um m er 13 des Anhangs zu § 3  A bs. 3 U W G  die 
A bsicht des W erbenden voraussetzt, über die betriebliche 
H erkunft zu täuschen, reicht es aus, dass der W erbende mit 
bedingtem  Vorsatz handelt, also eine Täuschung von Ver
brauchern für m öglich hält und billigend in K au f nimmt.
d) Für die Anw endung der N um m er 13 des Anhangs zu §3  
A bs. 3 U W G  kom m t es nicht darauf an, welche der Parteien 
den Vertrieb der Waren oder D ienstleistungen zuerst aufge
nomm en hat.
e) G leichartige, jew eils abgeschlossene Verletzungshandlun
gen lösen jew eils einen neuen U nterlassungsanspruch aus; 
im Rahm en der Verwirkung ist daher für das Zeitm om ent 
auf die letzte Verletzungshandlung abzustellen. (»H ard  
Rock C a f e « ) ............................................................................................. 159
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15.
27. V III. 13 
X  Z R  19/12

a) Ein neues A ngriffsm ittel, das aus im zweiten Rechtszug 
neu eingeführten technischen Inform ationen einer Entgegen
haltung hergeleitet w erden und das K lagevorbringen stützen 
soll, ist im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren unabhängig 
davon nur unter den Voraussetzungen des § 531 A bs. 2 Satz 1 
N rn . 1 bis 3 Z P O  zuzulassen , ob  Vorveröffentlichung und 
technischer Inhalt der Entgegenhaltung außer Streit stehen.
Für D okum ente, die eine von der Erfindung w egführende 
technische Entw icklung belegen könnten und daher als Ver
teidigungsm ittel des Beklagten in Betracht kom m en, gilt E n t
sprechendes.
b) Beruft sich der K läger darauf, eine Entgegenhaltung erst
durch eine nach Erlass des erstinstanzlichen U rteils durchge
führte Recherche aufgefunden zu haben, ist das hierauf ge
stützte A ngriffsm ittel nur dann nach §531 A bs. 2 Satz  1 
N r. 3 Z P O  zuzulassen , wenn der K läger dartut, dass die E n t
gegenhaltung mit einem sachgerecht gew ählten Suchprofil bei 
der für die Begründung der Patentnichtigkeitsklage durchge
führten Recherche nicht aufgefunden w erden konnte. (»T ret
kurbeleinheit«) .......................................................................................  187
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